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Dürnstein, 9. Jänner 2015 
 
 

AMTLICHE MITTEILUNG 
 
 
Sehr geehrte GemeindebürgerInnen! 
 
 

Gemeinderatswahl – 25. Jänner 2015 
 

Am Sonntag, dem 25. Jänner 2015, findet die Gemeinderatswahl statt. 
Sprengel 1: Gemeindeamt Dürnstein, 8.00 bis 13.00 Uhr 

für Dürnstein, Dürnsteiner Waldhütten 
Sprengel 2: Kindergarten Unterloiben, 8.00 bis 12.00 Uhr 

    für Oberloiben, Unterloiben, Rothenhof 
 
 
Sollten Sie sich am Sonntag, den 25. Jänner 2015 nicht in unserer Gemeinde auf-
halten oder der Besuch des Wahllokales unmöglich sein, haben Sie die Möglichkeit, 
Ihre Stimme mittels Wahlkarte (Briefwahl) abzugeben.  
 
Falls Sie eine Wahlkarte benötigen, können Sie diese:  

- schriftlich bis einschließlich 21. Jänner 2015 beantragen  
inkl. Identitätsnachweis (Reisepassnr. oder Kopie Lichtbildausweis) 
oder 

- persönlich bis einschließlich 23. Jänner 2015, 12.00 Uhr, abholen  
inkl. Identitätsnachweis (Lichtbildausweis zB Reisepass, Führerschein). 

- Telefonische Beantragung ist leider nicht möglich! 
- Gerne können Sie Ihre Wahlkarte während der Amtszeiten abholen:  

Montag: 8:00 - 12:00 Uhr,  
Dienstag: 8:00 - 12:00 und 13:00 - 19:00 Uhr,  
Donnerstag: 8:00 - 12:00 Uhr,  
Freitag:8:00 - 12:00 Uhr 
 

Die Ausfolgung der Wahlkarten ist auch an schriftlich bevollmächtigte Personen mög-
lich (inkl. Identitätsnachweis).  
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Wird die Wahlkarte für den Ehepartner/in, den eingetragene/n Partner/in oder ein 
wahlberechtigtes Kind beantragt, müssen diese Personen ausnahmslos eine 
schriftliche Legitimation zur Übernahme der Wahlkarte vorweisen. Sonstige 
Personen müssen gleichfalls eine schriftliche Legitimation zur Übernahme der Wahl-
karte vorweisen (diesem Personenkreis dürfen nicht mehr als zwei Wahlkarten aus-
gefolgt werden). 
 
Gültige Stimmabgabe im Wege der Briefwahl: 
Der ausgefüllte Stimmzettel wird in das Wahlkuvert eingelegt, das Wahlkuvert wird 
in die Wahlkarte (Unterschrift der eidesstattlichen Erklärung ist unbedingt 
erforderlich!) eingelegt und verklebt. Die verschlossene Wahlkarte im Überkuvert 
kann persönlich, per Post oder durch Boten an die Gemeinde übermittelt werden. 
 
Die ausgefüllte Briefwahlkarte muss bis spätestens 25. Jänner 2015 – 6:30 Uhr 
im Gemeindeamt (Briefkasten) eingetroffen sein. Am Wahltag kann sie während der 
Öffnungszeiten bei der zuständigen Sprengel-Wahlbehörde abgegeben werden. 
 
 
Ich möchte Sie bitten, von Ihrem Wahlrecht in unserer Gemeinde Gebrauch zu 
machen. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Bürgermeister 

 
 
 
 

Ing. Johann Schmidl 


